
Gemeinde Rövershagen  
Gemeindevertretung 

2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 1.3 
„Elsterstrat“ 

 
 

Anlage zum Abwägungs- und Satzungsbeschluss: Behandlung der Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
 

Seite Lfd. Nr.                                                                                                                                                                                                              Behörde/ sonstiger TöB/ Bürger  Schreiben vom: Posteingang am: 
1 1 LK Rostock, Amt für Kreisentwicklung 05.08.2021  

Stellungnahme: Behandlung: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
zu 1. 
 
Der Hinweis wird nicht berücksichtigt. Das Siegeln sämtlicher Verfahrensvermerke ist nicht 
erforderlich. Die rechtskonforme Durchführung des Aufstellungsverfahrens ist in der 
Verfahrensakte dokumentiert.  
 
Die Planurkunde muss lediglich die ordnungsgemäße Ausfertigung der Satzung enthalten. 
Rechtsgrundlage hierfür ist § 10 Abs. 1 BauGB, wonach Bebauungspläne als Satzung zu 
beschließen sind. Nach § 5 Abs. 4 Kommunalverfassung M-V sind Satzungen vom 
Bürgermeister auszufertigen und öffentlich bekannt zu machen. Mit der Ausfertigung des 
Bebauungsplans wird die Übereinstimmung des textlichen und zeichnerischen Inhalts des 
Bebauungsplans mit dem Willen der Gemeindevertretung dokumentiert. Die Planurkunde muss 
daher das Datum des Satzungsbeschlusses, das Datum der Ausfertigung und das Datum der 
In-Kraft-Setzung enthalten. Dadurch wird auch die vom Gesetzgeber vorgeschriebene 
Reihenfolge dieser Verfahrensschritte dokumentiert. Die entsprechenden Verfahrensvermerke 
sind auf der Planurkunde enthalten und werden nach Abschluss des Planverfahrens gesiegelt.  
 
Alle übrigen Angaben auf der Planurkunde sind optional. So enthält die Planurkunde für die 2. 
Änderung des Bebauungsplans Nr. 1.3 „Elsterstrat“ sämtliche Angaben über den 
Verfahrensablauf. Auf das in den zurückliegenden Jahren übliche Siegeln einzelner 
Verfahrensvermerke, außer den zuvor genannten, wird jedoch zugunsten einer 
Entbürokratisierung verzichtet.                
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Seite Lfd. Nr.                                                                                                                                                                                                              Behörde/ sonstiger TöB/ Bürger Schreiben vom: Posteingang am: 
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Stellungnahme: Behandlung: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Der Hinweis zu möglicherweise auftretenden Bodendenkmalen wird in die Begründung 
aufgenommen. Weitere abwägungsrelevante Belange ergeben sich aus der Stellungnahme 
nicht. 
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Die Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung wurde der unteren Naturschutzbehörde durch das 
Planungsbüro bsd am 23.08.2021 zugesandt. 
 
Die Eingriffs-/Ausgleichsbilanz hat für den Eingriff in bestehende Pflanzgebote ein 
Kompensationsdefizit von 4.018 m² Flächenäquivalent (FÄQ) errechnet. Dieses 
Kompensationsdefizit soll mit dem bestehenden Kompensationsüberschuss aus der 
gemeinsamen Bilanz der Bebauungspläne „Swager sin Grund“ und „Elsterstrat“ verrechnet 
werden. Dadurch verringert sich der Kompensationsüberschuss der beiden genannten 
Bebauungspläne von 51.187 m² Flächenäquivalent auf 47.169 m² Flächenäquivalent. Eine 
entsprechende Zuordnungsfestsetzung ist unter Nr. 3 der 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 
1.3 „Elsterstrat“ enthalten. 
 
Von der unteren Naturschutzbehörde sind keine weiteren Anregungen eingegangen, die im 
Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen wären.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




